
I N F O R M A T I O N E N  Z U R  K Ö R P E R S P E N D E  

Wofür ist eine Köperspende wichtig? 

Die Krankheitsprozesse, die der HSP zugrunde liegen, sind nur unvollständig erforscht. Viele 
Vorstellungen zu den Krankheitsmechanismen stammen aus Zellkulturmodellen oder 
Tiermodellen, deren Übertragbarkeit auf die menschliche Erkrankung überprüft werden muss. Hier 
bestehen viele offene Fragen auf morphologischer wie auf molekularer Ebene, die nur durch die 
Untersuchung von Gehirn, Rückenmark und anderen Geweben von Betroffenen beantwortet 
werden können.  

Wie wird eine Körperspende durchgeführt? 

Bei einer Körperspende können Sie entscheiden, welche Organe nach Ihrem Tod für 
wissenschaftliche Untersuchungen entnommen werden dürfen. Für die HSP-Forschung sind 
Gehirn und Rückenmark von besonderer Wichtigkeit. Aber auch andere Gewebe wie periphere 
Nerven und Muskeln können für entsprechende Fragestellungen sehr wertvoll sein. In der 
Einverständniserklärung können Sie Ihre Wünsche genau festlegen. Bei der Autopsie 
(Organentnahme) werden dann die entsprechenden Proben dem Verstorbenen entnommen. 
Dabei wird der Leichnam nicht entstellt, so dass bei entsprechendem Wunsch in den meisten 
Fällen auch eine Aufbahrung noch möglich ist.  

Was muß ich tun, wenn ich eine Körperspende befürworte? 

Eine Körperspende erfordert Ihr Einverständnis. Dies sollte in der Regel schriftlich vorliegen, 
bedarf aber keines bestimmten Formulars. Eine mögliche Einverständniserklärung findet sich am 
Ende dieses Dokuments. Prinzipiell reicht es auch, wenn Ihre Angehörigen um Ihren Willen 
wissen und diesen nach Ihrem Tode erklären. Wichtig ist, dass Ihre Angehörigen nach Ihrem Tod 
umgehend eine geeignete Forschungsstelle kontaktieren und möglichst den Ort kennen, an dem 
Sie Ihre Einverständniserklärung zur Körperspende hinterlegt haben. Eine einmal gegebene 
Zustimmung zur Körperspende können Sie ohne Angabe von Gründen jederzeit auch wieder 
zurücknehmen. 

Welche Schritte müssen nach meinem Tod erfolgen? 

Zunächst muss ein Arzt den Tod durch Ausstellung eines Totenscheins bestätigen. Um für die 
wissenschaftlichen Untersuchungen möglichst gut erhaltenes Gewebe zu erhalten, sollte die 
Autopsie (Organentnahme) dann möglichst umgehend durchgeführt werden. Ihre Angehörigen 
sollten daher möglichst bald nach Ihrem Tod ein Forschungsinstitut informieren, das sich um die 
weiteren Schritte kümmert. Entsprechende Telefonnummern sind auf der unten angefügten 
Einverständniserklärung vermerkt. 

Meistens werde Ihre Angehörigen gefragt werden, welchen Bestatter sie mit der Beerdigung 
beauftragen wollen. In der Regel wird das Institut dann mit diesem Bestatter vereinbaren, dass Ihr 
Leichnam zunächst in eine Pathologie transportiert wird, wo umgehend die Organentnahme 
erfolgt. Diese nimmt in der Regel nur wenige Stunden in Anspruch, so dass der Bestatter den 
Leichnam anschließend wieder mitnehmen kann und es zu keiner Verzögerung der Bestattung 
kommt. Auch die Bestattungsart wird durch die Körperspende nicht beeinflusst. 

Zusätzliche Kosten entstehen Ihnen bzw. Ihren Hinterbliebenen durch die Körperspende nicht. Die 
zusätzlichen Transportkosten und die Kosten der Organentnahme und –aufarbeitung werden von 
dem wissenschaftlichen Institut übernommen.  

Für weitere Fragen können Sie sich gerne an eine der unten genannten Nummern wenden. 



E R K L Ä R U N G  Z U R  K Ö R P E R S P E N D E  

Vor- und Zuname:  …………………………… Geburtsdatum: ……………… 

Adresse:  …………………………………………………………… 

Telefon-N r.:  …………………………………………………………… 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich meinen Körper nach meinem Tod für Forschungsvorhaben 
zur Hereditären Spastische Spinalparalyse (HSP), zur Verfügung stelle. 

Ich stimme der folgenden Organentnahme zu: 

□   Autopsie beschränkt auf Gehirn und Rückenmark  

□   umfassende Autopsie 

□   Besondere Vereinbarungen: 

 

 

Im Falle meines Todes bitte ich umgehend eine der folgenden Institutionen zu 
benachrichtigen: 

Neurologische Klinik und Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung  
Universität Tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 3, 72076 Tübingen 
Telefon: Mo - Fr von 8.00 bis 16.30 Uhr (Sekretariat Prof. Schöls): 07071 - 29 80412 
 nach 16.30 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen  07071 - 29 82141 
 (Diensthabenden Neurologen anfunken lassen)   
 
oder 
 
BRAIN-NET Sekretariat, Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung 
Feodor-Lynen-Str. 23, 81377 München 
Telefon: 089 - 2180 78345) 

 
 
 
 

Ort , Daum:    …………………………………………………………… 

 

Unterschrift des Körperspenders: …………………………………………………………… 

 


